Zur Pressemitteilung und Stellungnahme:  NR. 18/08 04.09.08 der Zeugen Jehovas 
 

 

Dass Pressemitteilungen und Stellungnahmen -- gleichgültig von welcher religiösen oder politischen Quelle sie kommen -- immer mit sehr viel Skepsis zu lesen sind und daß sie nur sehr bedingt verwertet werden sollten, weil sie immer ,pro domo' sprechen und daher Fakten nur sehr

gezielt darstellen, ist zu bekannt, als daß man es besonders erwähnen müßte. Das gilt auch für die übersandte Pressemitteilung und Stellungnahme.

 

So sind hier -- ohne Anspruch auf Vollständigkeit – folgende Schwachstellen zu sehen:

 

1. Man bedauert den tragischen Todesfall der jungen Frau und vergleicht ihn mit deutlichem Fingerzeig auf die nur pauschaliert angeführten Todesfälle von Menschen, Todesfälle, welche durch Bluttransfusionen verursacht worden seien.

 

Dazu: man vergleicht hier die Tragik der Todesfälle; aber das ist nicht der Punkt. Man müßte die Todesursachen vergleichen. Natürlich ist es möglich, daß Menschen durch Folgen von Bluttransfusionen wie auch bei allen anderen gefährlichen Eingriffen sterben können. Aber diese

Menschen haben -- sicher nach ärztlicher Beratung -- frei und individuell, ohne Zwänge irgendwelcher Art, entschieden, sich einer solchen Behandlung zu unterziehen.

 

Diese junge Frau jedoch hat -- sicher auch  „freiwillig“, wie man behauptet - Transfusionen abgelehnt. Aber freier Wille? Man hat ihr die Überzeugung beigebracht, die Annahme einer Transfusion würde sie bei Gott in einen verwerflichen Stand setzen, sie würde damit ihr ewiges

Leben gefährden, ja verlieren. Das ist an sich schon ein Druck, der meines Erachtens eine freie Willensentscheidung behindert, dazu noch die Entscheidung für ein ungeborenes Leben.

 

Die kontinuierliche Beeinflussung durch entsprechende Lehrvorträge in den Zusammenkünften, durch Älteste und durch die intensiven Aufforderungen, Patientenverfügungen und Willenser-klärungen -- sogar mit notarieller Beglaubigung -- zu erstellen, ist ebenfalls als psychologischer Druck anzusehen. Denn dies alles erzeugt Angst, von Gott her verworfen zu werden, wenn man sich anders entscheidet, Angst, nicht Vertrauen in Gott, in seine Liebe, in das Opfer Christi, das uns reinigt von aller Sünde, wenn es überhaupt eine wäre..

 

Dazu kommt, daß sie gewusst haben dürfte, daß Zeugen, die solche Transfusionen annehmen, in den eigenen Reihen wie Menschen behandelt werden, welche „die Gemeinschaft verlassen haben“, also wie Ausgeschlossene, und dies mit allen sozialen und menschlichen Folgen. Wie also kann ich den Todesfall der jungen Frau mit anderen vergleichen, die aus einer völlig freien, eigenen Entscheidung herrührten. Das hieße Äpfel mit Birnen vergleichen.

 

2. Das von dem Vertreter der Zeugen ausgedrückte Mitgefühl wie auch sein Versuch der Verteidigung der Ärzte und des Personals des Krankenhauses, welche im Sinne der Zeugen gehandelt haben (was hier nicht als Vorwurf gesagt wird), ist selbstverständlich und kann hier nur als Imageverbesserung bzw. als Versuch einer solchen gewertet werden, um davon abzulenken, daß die Organisation mit ihrer Forderung grundsätzlich verantwortlich ist und Verantwortung trägt.

 

3. Die Begründung der Haltung der Zeugen -- richtiger der Organisation -- unter Heranziehung von Apostelgeschichte 15:20 ist insoweit unaufrichtig (zumindest eine sehr einseitige Unterrichtung), weil den einzelnen Zeugen zwar die Auslegung der Organisation immer wieder eingeprägt wird, aber man sagt ihnen kaum, daß es andere ernst zu nehmende Auslegungsmöglichkeiten dieser Bibelstelle gibt, und man gewährt den Zeugen nicht die Möglichkeit, sich für eine dieser Deutungen

zu entscheiden und in freier Gewissensentscheidung zu handeln. Vor 1961 wurden zwar Bluttransfusionen auch schon abgelehnt, aber wer eine solche trotzdem vornehmen ließ, wurde nicht „gemaßregelt“, indem man den

Betreffenden wie einen Ausgeschlossenen hätte behandeln müssen (Siehe Wachtturm vom 1.Oktober 1958, Seite 606, unter Fragen von Lesern'). Danach erst wurde alles verschärft, mit Krankenhauskomitees, Patientenverfügungen und mit sozialen Folgen.

 

4. In der Pressemitteilung wird erklärt, jeder Zeuge treffe vor Beginn seiner Mitgliedschaft diesbezüglich eine für sich bindende Gewissensentscheidung. Das ist eine unaufrichtige Aussage. Von Mitgliedschaft für alle Zeugen kann in Deutschland eigentlich erst seit 1999 gesprochen werden. Früher wurde immer gesagt, die Taufe sei eine Symbolisierung der Hingabe an Jehova und bedeute nicht die Mitgliedschaft in einer Organisation.

 

Was die vorher getroffene bindende Gewissensentscheidung betrifft: wofür hat sich ein Zeuge „gebunden“, der vor 1961 getauft wurde? Er konnte damals erwarten und „sich binden“, daß er bei Annahme einer Transfusion trotzdem weiter als Zeuge Jehovas angesehen und behandelt würde. Und wie steht es überhaupt mit einer solchen „vorauseilenden Bindung“? Vor 1962 „band sich“ ein Zeuge an die Lehre, daß die obrigkeitlichen Gewalten nicht der Staat und seine Organe seine, sondern Jehova und Christus; vor 1995 banden sich junge Männer an die Gewissensentscheidung, den Wehrersatzdienst abzulehnen; auch Transplantationen wurden eine gewisse Zeit mit Kannibalismus verglichen; doch als die Gesellschaft diese Lehren änderte (und auch noch andere), da war ein Zeuge plötzlich nicht mehr an seine Bindungen gebunden! Bedeutet eine solche Bindung nicht nur eine vorauseilende Verpflichtung, alle von der Organisation auch in Zukunft zu treffenden Lehränderungen bedingungslos anzunehmen und ihnen blindlings zu folgen? Die Organisation kann also jederzeit die Gewissenbindungen der Zeugen aufheben, aber auch neue schaffen. Kann man da noch von freier Gewissensbindung sprechen? Oder muß man nicht sagen, daß die Weisungen der Organisation für die Zeugen wie Gesetze sind? Allerdings von einem Gesetzgeber, der selbst keine Verantwortung übernimmt, dafür aber von seinen Verantwortungsträgern -- Ältesten -- ggf. Sanktionen ausführen läßt. Und die Zeugen folgen, weil sie denken, daß dieser „Sklave“ von Gott beauftragt sei. Ich bin überzeugt, daß die Einstellung bei den Zeugen gegenüber Bluttransfusionen sich schnell verändern würde, wenn und sobald die Organisation ihre Auslegung ändern würde; sie hat ja seit 1961 schon zahlreiche Blutfraktionen und auch bestimmte Eigenblutbehandlungen zugelassen (sie nennt das dem Gewissen des einzelnen überlassen) und es scheint, daß plötzlich die Zeugen gegen diese Fraktionen keine Bedenken mehr haben, obwohl bekannt ist, daß man zur Gewinnung dieser Bestandteile viel Blut braucht. Hier also akzeptiert man Verstöße gegen Apostelgeschichte 15:20; sie werden ja von anderen verübt, und man profitiert nur davon. Ist die Organisation befugt, von dem so absoluten Verbot also selbstverfügte Ausnahmen zuzulassen) Wie steht es, wie behauptet wird, mit einer einmaligen Transfusion bei Blutern? Ist das erlaubt? Gilt das dann als Medizin und nicht als Essen?

 

 

Für mich ist daher die Pressemitteilung nur eine Aussage für die Öffentlichkeit, die normalerweise nicht sehr informiert ist; man will einen Imageschaden vermeiden, ablenken und möglichst Schadensbegrenzung betreiben. Wenn man dabei noch einflussreichen Personen Sand in die Augen

streuen kann, ist das eine wohltuende Nebenwirkung.

Kenner der Materie !!!!

----------------------

Übrigens gibt es ein Buch.
Make sure off all Things von 1953 1te Ausgabe ab Seite 47.

Ungefähr übersetzter Satz!!!! Die Bluttransfusion ist ein unbiblischer Brauch!!!
1965 wurde das Buch revidiert. Man hat dann sicher wie üblich helleres Licht bekommen. Das helle Licht kommt m. E. von Brooklyn, aber nicht vom lieben Gott Jehova!!!!!!

 

